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Anhang 

Zumutbarkeit 

Als zumutbare Stelle innerhalb des ETH-Bereiches gilt: 

• Der Lohnunterschied beträgt maximal:
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*FS= (Funktionsstufe) bisherige Einstufung im Lohnsystem
**%= maximale Lohnreduktion in Prozent

• In der Regel darf der Arbeitsweg an den neuen Arbeitsort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Tür zu Tür
höchstens je zwei Stunden für den Hin- und Rückweg pro Tag betragen.

• Die Funktion muss nach einer allfälligen kurzen Ausbildung mit guten Leistungen wahrgenommen werden kön
nen. Die bisherige Ausbildung, die Sprache und das Alter sind zu berücksichtigen.

Stellen ausserhalb des ETH-Bereiches resp. des Geltungsbereiches des Bundespersonalgesetzes sind zumutbar, wenn 
die allgemeinen Anstellungsbedingungen und die vorgenannten Bedingungen für den Stellenwechsel vergleichbar 
sind. 

Berechnung Entschädigung 

Die Entschädigung bemisst sich nach Artikel 49 PVO-ETH. Bei deren Festsetzung werden die Dauer des Arbeitsver
hältnisses, das Lebensalter und die sozialen Verpflichtungen berücksichtigt. Massgebend für die Festsetzung der 
Entschädigung sind weiter die aktuellen V_erhältnisse auf dem Arbeitsmarkt sowie auf dem berufsspezifischen Ar
beitsmarkt der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. Die Entschädigung wird nach nachstehenden Kriterien und 
prozentual vom Jahreslohn berechnet. 

Dienstjahre 

0 bis 6 Dienstjahre 
7 bis 9 
10 bis 12 
13 bis 15 
ab 16 

Lebensalter 

35 bis 40 Altersjahre 
41 bis 45 
46 bis 51 
über52 

= 10% 
=20% 
=30% 
=40% 
=50% 

=4 % 
= 11% 
= 18% 
= 25% 

Soziale Verpflichtungen/ Vermittelbarkeit / Arbeitsmar�t 

Je nach Anzahl unterstützungspflichtiger Personen und/oder je nach Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. Gewich
tung maximal 25%. Es wird keine Entschädigung ausgerichtet, wenn ein Anspruch auf eine Invaliden- oder 
Altersrente bei der Pensionskasse PUBLICA besteht sowie bei der Auflösung von Arbeitsverhältnissen nach Artikel 20 
und 20 b PVO-ETH. 
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